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Wenn invalide Minderjidhrige das 20. Altersjahr erreichen

Wer in den GenuB einer Leistung der Invalidenversicherung (IV) kommen will,
muf} sich dafir auf amtlichem Formular anmelden, das bei den AHV-Stellen
der Kantone und Gemeinden erhiltlich ist. Es gibt eigene Formulare fiir Minder-
jahrige und fiir Erwachsene.

Wenn ein Minderjahriger das 20. Altersjahr erreicht und bis an diesen Zeit-
punkt heran Geld- oder Sachleistungen der IV erhalten hat, so gilt er ochne wei-
teres fir den Weiterbezug dieser Leistungen als Erwachsener angemeldet. Er er-
hélt deshalb automatisch von der zustindigen I'V-Stelle ein Anmeldeformular
fir Erwachsene zugeschickt.

Anders ist es bei Minderjahrigen, die noch nie eine Leistung der IV erhielten
oder bei Vollendung des 20. Altersjahrs nicht mehr im Genusse von I'V-Leistungen
stehen. Um nun eine IV-Rente fiir Erwachsene zu erhalten, miissen sie spdtesten|
innert 6 Monaten nach dem 20. Geburtstag neu auf dem Formular fur Erwachsene
angemeldet werden. Bei spiterer Anmeldung wird die Rente nur noch vom Zeit-
punkt der Anmeldung, nicht schon vom Erreichen der Volljihrigkeit an ausge-
richtet. Die IV macht die Invaliden in diesem Fall nicht auf den Termin aufmerk-
sam, weil sie nicht wissen kann, ob frithere Leistungsempfianger jetzt wieder I'V-
Hilfe brauchen bzw. Antrag auf eine IV-Rente stellen wollen. Die Behinderten
oder ihre Eltern, Vormunder, Firsorger, Armenpfleger usw. miussen daher selbst
dafiir besorgt sein, dal3 diese wichtige Frist eingehalten wird, und zwar wie er-
wihnt ausdrucklich auch Minderjahrige, die schon friiher einmal als Kinder angemeldet
wurden, aber im fraglichen Zeitpunkt keine IV-Letstungen mehr bezichen.
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Ein Problem, das uns alle angeht, dem wir eines Tages in dieser oder jener Form be-,
gegnen und das gewil3 jeden Fursorger interessiert. \

Eine Broschiire, in der drei Direktoren von Straf- oder Arbeitserziechungsanstalten: Dr,
E. Burren, Lenzburg; Rudolf Schiitz, Saxerriet (St.Gallen); Fritz Gerber, alt Direktor,
Uitikon a.A.; Justizdirektor Ernst Brugger, Regierungsprisident, Ziirich; Dr. W. Wie-
sendanger, Vorsteher des Schutzaufsichtsamtes des Kantons Ziirich; Dr. Walther Haesler,
Psychologe, Ziirich; ein «Ehemaliger»; ein Gefangnispfarrer; Dr, Robert Frick, fritherer
Bezirksanwalt, Ziirich; Dr. Alois Grendelmeier, Rechtsanwalt, Ziirich, auf verschiedene
heikle Fragen mit Verantwortungsbewuf3tsein und Fachkenntnis antworten.

Eine unerhort aktuelle und fesselnde Schrift, der wir die gré3te Verbreitung wiinschen.
Schon das Vorwort «Wir und die andern» zeigt, dal3 es «Jeremias» nicht um eine blofle
«Jeremiade», sondern um einen positiven und aufbauenden Schritt auf dem Wege zum
modernen Strafvollzug geht. Muw.

26



	Wenn invalide Minderjährige das 20. Altersjahr erreichen

